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Richtlinie zur Förderung der vertrauensvollen Zusammenarbeit und des guten Arbeits- und 
Studienklimas sowie zum Schutz vor sexueller Belästigung, Diskriminierung und Mobbing  an 

der Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd vom 01.04.2015 
 
 
In der Sitzung vom 01.04.2015 hat der Senat der Hochschule für Gestaltung die nachfolgende 
Richtlinie beschlossen: 
 
 
Präambel 
Die Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd hat es sich zum Ziel gesetzt, die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit und das gute Arbeits- und Studienklima zu fördern und ihre Mitglieder vor sexueller 
Belästigung, Diskriminierung und Mobbing zu schützen. Vor diesem Hintergrund und in diesem 
Rahmen wurde die vorliegende Richtlinie erarbeitet, die betroffenen Hochschulmitgliedern und -
angehörigen (im Folgenden insgesamt Hochschulmitglieder genannt) Verhaltensregeln, 
Verantwortung und gebotene Maßnahmen aufzeigt. Weitergehende Rechte der betroffenen 
Personen, insbesondere die Bestimmungen des AGG, bleiben von der vorliegenden Richtlinie 
unberührt. 
 
§ 1 Grundsätze 
(1) Die Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd fördert die gleichberechtigte Zusammenarbeit 
aller Hochschulmitglieder auf allen Funktionsebenen in Dienstleistung, Studium, Lehre und 
Forschung. 
(2) Sie legt Wert auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und auf eine gute Arbeits- und 
Studienatmosphäre. 
(3) Sie trägt innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches die Verantwortung dafür, dass die 
Persönlichkeitsrechte aller Hochschulmitglieder jederzeit respektiert und gewahrt werden und eine 
Atmosphäre der gegenseitigen Wertschätzung, Anerkennung und Offenheit gepflegt wird. 
(4) Sexuelle Belästigung, Diskriminierung und Mobbing stellen eine massive Beeinträchtigung von 
Persönlichkeitsrechten und eine Verletzung von dienst- und arbeitsvertraglichen sowie 
mitgliedschaftlichen Rechten aller Mitglieder der Hochschule sowie eine erhebliche Störung des 
Hochschulbetriebs dar. Sie schaffen ein Klima der Einschüchterung und Entwürdigung, das nicht nur 
die Arbeitsfreude und -fähigkeit, sondern darüber hinaus auch die Gesundheit der oder des  
Betroffenen schädigen kann. 
(5) Sexuelle Belästigung, Diskriminierung und Mobbing sind rechtswidrig. Alle Hochschulmitglieder 
treten diesen Verhaltensweisen engagiert entgegen. In dieser Richtlinie werden Grundsätze, 
Maßnahmen und Sanktionsmöglichkeiten hierzu festgelegt. 
(6) Alle Mitglieder, insbesondere solche mit Ausbildungs- und Qualifizierungs- oder 
Leitungsaufgaben in Lehre und Forschung, Verwaltung und Selbstverwaltung sind in ihrem 
Aufgabenbereich dafür verantwortlich, dass jede Art sexueller Belästigung, Diskriminierung oder 
Mobbing unterbleibt beziehungsweise abgestellt und als Rechtsverletzung betrachtet und behandelt 
wird. 
(7) Sexualisierte Diskriminierung, Belästigung und Gewalt unter Ausnutzung von 
Abhängigkeitsverhältnissen am Ausbildungs- oder Arbeitsplatz und im Studium unter Androhung 
persönlicher oder beruflicher Nachteile bzw. unter Zusage von Vorteilen werden als besonders 
schwerwiegend bewertet. 
 








